
 

Z U S A T Z K O L L E K T I V V E R T R A G 
 

zu § 4 des Zusatzkollektivvertrages 

für die Angestellten der Zuckerindustrie 
 
abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
Österreichs, 
 

VERBAND DER ZUCKERINDUSTRIE 
 
einerseits und dem 
 

ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFTSBUND 
GEWERKSCHAFT GPA 

Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss 
 

andererseits. 
 

I. Geltungsbereich 
 

Der Kollektivvertrag gilt: 
 
a) Räumlich: Für alle Bundesländer der Republik Österreich. 

 
b) Fachlich: Für alle Mitgliedsfirmen des Verbandes der Zuckerindustrie; für 

Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem 
vertragschließenden Verband angehören, ist in Zweifelsfällen die 
Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten 
Verbänden und der Gewerkschaft GPA, Wirtschaftsbereich Land- und 
Forstwirtschaft/ Nahrung/Genuss, festzustellen. 
Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig 
überwiegend ausgeübt wird. 
 

c) Persönlich: Für alle jene, dem Angestelltengesetz unterliegenden DienstnehmerInnen 
sowie für alle Lehrlinge, auf welche der Rahmenkollektivvertrag für 
Angestellte der Nahrungs- und Genussmittelindustrie vom 1. April 2021 in 
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist. 

 

II. Änderung des Kampagnenzehntels 
 
Aufgrund der Schließung des Werks in Leopoldsdorf im Frühjahr 2025 und der derzeit 
ungünstigen wirtschaftlichen Lage vereinbaren die Parteien als 
Übergangsbestimmung folgendes: 

Die Zusatzvereinbarung wird ausschließlich für die Rübenkampagne 2025/2026 
vereinbart. Die Anspruchsvoraussetzungen für das Kampagnenzehntel bleiben davon 
unberührt. Es gelten die Bestimmungen des § 4 des Zusatzkollektivvertrages für die 
Angestellten der Zuckerindustrie. 

Betreffend Rübenkampagne 2025/2026 einigen sich die Parteien darauf, betreffend 
der Höhe des Kampagnenzehntels die Werte aus der Rübenkampagne 2024/2025 
heranzuziehen, somit gebührt max. 8,1 Zehntel. Die bisherige Mustertabelle im § 4 des 
Zusatzkollektivvertrages wird ausgesetzt.  



Das Kampagnenzehntel steht bei einer Rübenverarbeitungsmenge von mindestens 
969.991 Tonnen zu. Dieses Zehntel erhöht sich um 0,1 je weiterer Rübenmenge von 
13.857 Tonnen. 

ArbeitnehmerInnen, die während der Kampagne austreten, erhalten gemäß der bis 
zum Austrittstag verarbeitenden Rübenmenge entsprechende Kampagnenzehntel 
nach untenstehender Tabelle. Dieses wird aber auch, wenn bei Austritt mehr als 8,1 
Zehntel zustehen würden, mit max. 8,1 Zehntel begrenzt. 

Diese berechnet sich wie folgt: 

 

 



 

 

Die Kollektivvertragsparteien kommen überein, dass für die Rübenkampagne 
2026/2027 spätestens bis zum 20.02.2026 Verhandlungen aufgenommen werden, um 
einen Abschluss zu erzielen. Bei diesen Verhandlungen sollten notwendige weitere 
Kosteneinsparungen u.a. aufgrund der Marktentwicklungen für die Rübenkampagne 
2026/2027 einbezogen werden. Dabei ist das durchschnittliche Kampagnenzehntel 
der letzten Jahre zu berücksichtigen. Sollte kein Abschluss bis 31.10.2026 erzielt 
werden, verlängert sich die Laufzeit dieser Übergangsbestimmung für ein weiteres 
Jahr und ist somit auch gültig für die Kampagne 2026/2027. Für die Rübenkampagne 
2027/2028 kann obige Übergangsbestimmung kein weiters mal verlängert werden. 



Danach gelten wieder die Regelungen der Rübenkampagne 2024/2025 laut § 4 des 
Zusatzkollektivvertrages für die Angestellten der Zuckerindustrie (ohne Deckelung). 

 

Wien, am 26. März 2026 
 

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 
 

         Obmann  Geschäftsführerin 

 

 

GD Mag. Stephan BÜTTNER  Mag. Katharina KOSSDORFF 

 

VERBAND DER ZUCKERINDUSTRIE 
 

         Obmann  Geschäftsführerin 

 

 

GD Mag. Stephan BÜTTNER Mag. Katharina KOSSDORFF 

 

 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft GPA 

 

      Vorsitzende                                                                     Bundesgeschäftsführer 

 

 

Barbara TEIBER, MA                                                                 Mario FERRARI 

 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft GPA 

Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft / Nahrung / Genuss 
 

      Vorsitzender                                   Wirtschaftsbereichssekretär 

 

 

    Gerald KLAPAL Mag. Bernhard HIRNSCHRODT 
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